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RS OGH 1966/2/15 8Ob25/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1966

Norm

ABGB §920

Rechtssatz

Hat sich der Hauseigentümer dem Mieter gegenüber vor Abbruch des Hauses vergleichsweise zur Überlassung eines

gleichwertigen Ersatzlokales verp5ichtet, so haftet er für Schadenersatz wegen Nichterfüllung, wenn er anderweitig

über den Baugrund verfügt, auf dem dieses Ersatzlokal errichtet werden soll. (Kosten für Errichtung eines Tra:k-Kiosks

gegenüber dem früheren Lokal).
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